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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Das Parlamentsgesetz sieht vor, dass der Zweitrat eine vom Erstrat angenommene
Motion abändern kann. Macht er dies, so gelangt die veränderte Motion an den Erstrat
zurück und dieser kann den veränderten Vorstoss entweder annehmen oder ablehnen.
Im zweiten Fall gilt die Motion als abgelehnt. Der Erstrat hat damit also keine
Möglichkeit, auf der ursprünglich von ihm angenommenen unveränderten Fassung des
Vorstosses zu beharren, auch wenn er mit den Änderungen durch den Zweitrat
eigentlich nicht einverstanden ist. Diese von beiden Kommissionen (SPK-SR und SPK-
NR) laut Medienmitteilungen als «unbefriedigend» betrachtete Regelung soll durch eine
parlamentarische Initiative von Beat Rieder (cvp, VS) reformiert werden. Der Walliser
Ständerat forderte eine Differenzbereinigung bei Motionen. 
Die SPK-SR gab der Initiative Mitte Februar 2019 einstimmig Folge. Die
Schwesterkommission tat es ihr Anfang November des gleichen Jahres mit einer
Mehrheit von 20 zu 4 Stimmen gleich. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.11.2019
MARC BÜHLMANN

Mitte Februar 2020 gab auch die SPK-NR mit 15 zu 6 Stimmen der parlamentarischen
Initiative Rieder (cvp, VS) Folge, mit der die Kombination von Lobbying und
Kommissionsarbeit geregelt werden soll. Der Walliser Ständerat forderte ein Verbot für
bezahlte Mandate von Organisationen, die von Regelungen betroffen sein könnten, für
welche die Kommission der jeweiligen Abgeordneten zuständig ist. Die Übernahme von
Mandaten gegen Entgelt könne die Unabhängigkeit von Parlamentsmitgliedern
beeinträchtigen, argumentierte Rieder in der Begründung seiner Initiative. Zwar sei
Lobbying in einem Milizparlament unvermeidlich und gar erwünscht, dass
Organisationen aber mittels Bezahlung von Kommissionsmitgliedern auf die konkrete,
sie betreffende Gesetzgebung Einfluss nehmen könnten, müsse verhindert werden.
Rieder schwächte diese Forderung dann allerdings gleich selber wieder ab, indem er
Ausnahmen für Mandate vorsehen wollte, die mit dem Hauptberuf eines
Kommissionsmitglieds zusammenhängen, die bereits ein Jahr vor Einsitznahme in die
Kommission ausgeübt worden sind und die nur minim – also maximal mit CHF 5'000
pro Jahr – entschädigt werden. 
Die SPK-NR stimmte bei, dass seit dem Legislaturwechsel in der Tat ein eigentliches
«Parlamentariershopping» zu beobachten sei: Organisationen würden gezielt Mitglieder
rekrutieren, die in Kommissionen sässen, in denen wichtige Interessen dieser
Organisationen tangiert würden. Die SPK-SR, die dem Vorstoss bereits im August 2019
mit 7 zu 2 Stimmen (2 Enthaltungen) mit der Begründung Folge gegeben hatte, dass die
Kommissionsarbeit nicht zu einseitig von bestimmten Interessen dominiert werden
dürfe, wird also eine Revision des Parlamentsgesetzes ausarbeiten. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2020
MARC BÜHLMANN

Mit einer Anpassung des Parlamentsrechts wollte Mattea Meyer (sp, ZH) «überrissene
Mandate» für Parlamentarierinnen und Parlamentarier verunmöglichen. Ihre
parlamentarische Initiative sah vor, dass die Höhe von Entschädigungen von extra-
parlamentarischen Mandaten die Entlohnung für das Parlamentsmandat nicht
übersteigen darf. Gut bezahlte Lobby-Ämter würden nicht nur die Unabhängigkeit der
Parlamentsmitglieder, sondern auch das politische Vertrauen bedrohen, begründete
die Zürcherin. Zwar müssten die Bindungen an Interessenorganisationen bereits heute
transparent gemacht werden, die Höhe der Entschädigung für diese Mandate sei jedoch
nach wie vor ein Geheimnis. 
Die SPK-NR sprach sich Ende November 2020 mit 17 zu 5 Stimmen (2 Enthaltungen)
gegen Folge geben aus. Der Vorschlag könne weder Korruption noch Lobbyismus
einschränken, so die Begründung. Die Kommission anerkenne zwar, dass der Erhalt von
Mandaten im Zusammenhang mit der Parlaments- oder der Kommissionsarbeit
problematisch sei und als Käuflichkeit interpretiert werden könnte, die bestehenden
Transparenzregeln seien aber geeigneter, um diesem Problem Herr zu werden. Zudem
wolle die Kommission der parlamentarischen Initiative von Beat Rieder (cvp, VS; Pa.Iv.
19.414) Folge gegeben, mit der das Problem enger gefasst werden könne: Die Initiative
Rieder sehe ein Verbot von bezahlten Mandaten im Zusammenhang mit
Kommissionsmandaten vor. Nachdem besagte Zustimmung im Februar 2021 erfolgt war,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN
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zog Meyer ihren Vorstoss zurück. 3

Ende August 2020 legte das Büro-NR seinen Bericht zum Postulat der Grünen Fraktion
zur Sicherstellung der Offenlegung der Interessenbindungen von
Parlamentsmitgliedern vor. Einleitend stellte das Büro fest, dass die Frage nach den
Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr in den Fokus
der Medien und der Öffentlichkeit gelange und eine grössere Transparenz gefordert
werde. Auch die Empfehlungen der GRECO bezüglich einer verstärkten
Korruptionsprävention im Parlament wurden im Bericht einleitend erörtert. Begrüsst
werde von der Staatengruppe insbesondere die Idee der beiden Büros (NR und SR),
einen Leitfaden mit den Rechten und Pflichten der Parlamentsmitglieder zu erstellen,
der erstmals für die 51. Legislatur verteilt worden war. Freilich bedaure die GRECO,
dass es keine Deklarationspflicht für finanzielle Interessen gebe, wie sie etwa im
Europarat neu umgesetzt würde. In der Tat müssen die Mitglieder der
parlamentarischen Versammlung des Europarates sämtliche Einkünfte aus Beruf,
Mandat oder Zuwendungen, die mit dem Parlamentsmandat im Zusammenhang stehen,
offenlegen – was auch in einer parlamentarischen Initiative Rytz (gp, BE) für das
Schweizer Parlament gefordert werde (Pa.Iv. 19.473).
Der Bericht zählte die momentan geltenden Regeln auf. Beim Antritt ihres Amtes
müssen alle Parlamentsmitglieder ihre Interessenbindungen offen legen, damit
überprüft werden kann, ob Unvereinbarkeiten bestehen. Die Interessenbindungen
werden seit 1985 von den Parlamentsdiensten in einem Register festgehalten, das seit
2002 im Internet veröffentlicht wird. In Beratungen der Räte oder der Kommissionen
muss zudem auf persönliche Befangenheit mündlich hingewiesen werden. Das
Parlamentsgesetz sehe aber auch vor, dass im Falle eines Konfliktes zwischen
Transparenz und Berufsgeheimnis Letzteres vorgehe. 
Das Büro-NR wies in seinem Bericht weiter darauf hin, dass in der in einer
Sammelvorlage vorgenommenen Änderungen des Parlamentsgesetzes auch die
Offenlegungspflichten erweitert worden seien. So müssen nicht nur die beruflichen
Tätigkeiten, sondern auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin offengelegt werden,
falls ein Anstellungsverhältnis besteht. Zudem muss deutlich gemacht werden, ob ein
Nebenmandat ehrenamtlich oder bezahlt ausgeführt wird – freilich aber nicht die Höhe
der Bezahlung. Vermerkt werden zudem alle Reisen der Parlamentsmitglieder, wenn
diese auf Kosten des Bundes gehen.
In den Augen des Büros-NR genügten diese Regelungen, die auch auf die bei
weitergehenden Forderungen immer wieder geforderte Eigenverantwortung der
Ratsmitglieder baue. Freilich stünden in naher Zukunft zahlreiche Geschäfte an, mit
denen die Diskussion um mehr Transparenz im Parlament weitergeführt würde.
Genannt wurde etwa die Transparenz-Initiative und der indirekte Gegenvorschlag der
SPK-SR, die parlamentarischen Initiativen Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438), Moret (fdp,
VD; Pa.Iv. 15.433), Reynard (sp, VS; Pa.Iv. 18.476), Masshardt (sp, BE; Pa.Iv. 18.492), Meyer
(sp, ZH; Pa.Iv. 19.462), Rytz (Pa.Iv. 19.473 und Pa.Iv. 19.491) und Rieder (cvp, VS; Pa.Iv.
19.414) sowie eine Kommissionsmotion der SPK-SR (Mo. 20.3911). 4

BERICHT
DATUM: 26.08.2020
MARC BÜHLMANN

Anfang November legte die SPK-SR einen Entwurf für eine Teilrevision des
Parlamentsgesetzes vor, um damit ein Differenzbereinigungsverfahren bei Motionen
einzuführen, wie es die dem Entwurf zugrundeliegende parlamentarische Initiative von
Beat Rieder (cvp, VS) verlangt hatte. Wird eine Motion vom Erstrat angenommen, so
kann sie der Zweitrat annehmen, ablehnen oder abändern. Im letzten Fall kann der
Erstrat den Änderungsvorschlag entweder gutheissen oder die Motion definitiv
ablehnen. Er hat aber keine Möglichkeit, auf seiner ursprünglichen Version zu beharren.
Diese geltende Regelung war 2002 eingeführt worden, weil zuvor zahlreiche Motionen
in Postulate umgewandelt worden waren, da damals der Motionstext nicht verändert
werden konnte. Um die Räte nicht zu überlasten, wurde bei der Einführung dieser Regel
aber auf ein Verfahren verzichtet, mit dem der Erstrat am ursprünglichen Text hätte
festhalten können. Diese Möglichkeit soll mit der neuen Vorlage der SPK-SR nun aber
geschaffen werden. Um einer unnötigen Verlängerung dennoch entgegenzuwirken, soll
aber der Zweitrat im Falle eines Festhaltens durch den Erstrat in einer zweiten
Beratung nur noch die Möglichkeit haben, den ursprünglichen Motionstext anzunehmen
oder aber den Vorstoss endgültig abzulehnen. Die Auswertungen im Bericht zum
Entwurf zeigten, dass es in der 50. Legislatur (2015-2019) in 39 Fällen (von total 1517
eingereichten Motionen) zu einem Änderungsvorschlag durch den Zweitrat gekommen
war. Lediglich in drei dieser 39 Fällen lehnte der Erstrat diese Änderung ab und
versenkte die Motion damit endgültig. Auch dies wurde als Hinweis darauf gedeutet,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2020
MARC BÜHLMANN
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dass die neue Regelung nicht zu einer Überbelastung des Parlamentssystems führen
würde. 5

In der Frühjahrssession 2021 hiess der Ständerat die von der SPK-SR umgesetzte
parlamentarische Initiative von Beat Rieder (cvp, VS) für eine Änderung des
Differenzbereinigungsverfahrens bei Motionen mit 31 zu 0 Stimmen (0 Enthaltungen)
gut. Heute gelte die Regel «Friss oder stirb», erklärte der Kommissionssprecher Andrea
Caroni (fdp, AR): Eine vom Zweitrat veränderte Motion könne vom Erstrat nur entweder
mit dieser Änderung angenommen werden oder gänzlich abgelehnt werden. Mit der
neuen Regelung kann der Erstrat hingegen an seiner ersten Entscheidung festhalten
und so also auch für die nicht veränderte, ursprüngliche Motion optieren. So werde der
Erstrat vom Zweitrat nicht mehr «genötigt», wenigstens der abgeänderten Motion
zuzustimmen. Beat Rieder (cvp, VS), der Urheber der Idee, stiess sich an der
Stellungnahme des Bundesrats zum Anliegen. Die Regierung hatte im Januar 2021
beschieden, dass das Parlament selber entscheiden müsse, wie es Motionen behandeln
wolle, weshalb sie zurückhaltend sein wolle mit einer Stellungnahme. Dennoch hob der
Bundesrat hervor, dass mit der neuen Regelung die Kompromisssuche zwischen
Parlament und Bundesrat erschwert werden könnte. Diese Begründung bringe ihn ein
wenig zum Schmunzeln, gab Rieder zu Protokoll. Sein Anliegen sei nämlich in der Tat
eine Stärkung der Legislative gegenüber der Regierung. In der Tat würden es
Änderungsvorschläge vom Bundesrat, die vom Zweitrat in eine Motion eingearbeitet
würden, in Zukunft wohl etwas schwerer haben, vermutete Kommissionssprecher
Andrea Caroni dazu (fdp, AR). 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN

Es handle sich um eine «sehr simple, aber doch wirksame Anpassung» des
Parlamentsgesetzes, gab Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) bei der
Debatte zum Differenzbereinigungsverfahren bei Motionen im Nationalrat zu Protokoll.
Die Kommission habe sich – nachdem sie dieser parlamentarischen Initiative von Beat
Rieder (mitte. VS) bereits vor zwei Jahren zugestimmt habe – mit dem Entwurf der
ständerätlichen Kommission nicht mehr ausführlich auseinandergesetzt. Die
vorliegende Lösung, mit der der Erstrat eine durch den Zweitrat veränderte Motion
entweder verändert übernehmen könne, auf der ursprünglichen Version beharren
könne (dies war bisher nicht möglich) oder aber die Motion gänzlich ablehnen könne,
sei von einer 19 zu 4-Stimmenmehrheit der SPK-NR aber als «gut, schlank und
effizient» erachtet worden. Der Nationalrat müsse an dieser Lösung auch deshalb
interessiert sein, weil er im Vergleich zur kleinen Kammer wesentlich mehr Vorstösse
einreiche: Pfister vermutete gar, dass sich die Chancen der zahlreicheren
nationalrätlichen Vorstösse mit dem neuen Verfahren erhöhen würden, weil die
Zusammenarbeit zwischen den Räten damit insgesamt verbessert werde.
Eine Kommissionsminderheit – vertreten durch Damien Cottier (fdp, NE) – beantragte
allerdings Nichteintreten. Die vorgesehene Lösung würde zu einer Verlängerung des
Prozesses führen und damit die Arbeitslast des Parlaments noch weiter erhöhen.
Zudem sei dieses Differenzbereinigungsverfahren nicht geeignet, um eine bessere
Kommunikation zwischen den beiden Kammern zu etablieren, weil es keine Möglichkeit
eines Kompromisses eröffne, sondern nach wie vor nur ein «Entweder-oder» zulasse.
Zudem würden insgesamt nur etwa 10 Prozent aller Motionen modifiziert, was zeige,
dass eine neue Regelung nicht notwendig sei. Das Ratsplenum war anderer Meinung
und trat nicht nur mit 146 zu 28 Stimmen (1 Enthaltung) auf die Vorlage ein – die
Gegenstimmen stammten aus der geschlossenen FDP-Fraktion –, sondern hiess sie
anschliessend ohne Diskussion in der Gesamtabstimmung mit 150 zu 27 Stimmen (2
Enthaltungen) gut.
Die Opposition der FDP zeigte sich auch in den Schlussabstimmungen noch: Der
Nationalrat nahm die Revision des Parlamentsgesetzes mit 165 zu 28 Stimmen (2
Enthaltungen) an, der Ständerat sprach sich mit 44 zu 0 Stimmen (keine Enthaltung)
einstimmig dafür aus. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2021
MARC BÜHLMANN
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